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1 Freigabe Januarabrechnung 

Nach dem Update am 04.01.2018 kann der Januar 2018 abgerechnet werden. Alle Berech-

nungsparameter ab 01.01.2018 wurden angepasst. 

2 Neuer Programmablaufplan Lohnsteuer 

Der Programmablaufplan für die Lohnsteuerberechnung ab 01.01.2018 wurde gemäß des 

BMF-Schreiben vom 23.11.2017 angepasst.  

BMF-Schreiben 

3 Neue Tabelle Kurzarbeitergeld 

Die Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes (Kug) wurde entsprechend angepasst.  

4 Lohnsteuerbescheinigung und Lohnsteueranmeldung 
2018 

Die Lohnsteueranmeldung (genaueres finden Sie in der Versionsbeschreibung vom 

14.12.2017) und Lohnsteuerbescheinigung wurden nach den Richtlinien für das Jahr 2018 

angepasst. 

5 Anpassung Schnellauskunft 

Alle Berechnungsparameter ab 01.01.2018 wurden angepasst. 

6 Neue Datensatzbeschreibung DLS 

Hier haben sich zum Vorjahr Änderungen ergeben, die mit dem Update am 04.01.2018 umge-

setzt wurden.  

Weitere Informationen finden Sie hier: 

Bundeszentralamt für Steuern 

Dienste > CD-Rom > DLS-CD bestellen 

Die digitale Lohnschnittstelle ist zum 01.01.2018 verpflichtend (§ 4 Abs. 2a Lohnsteuer-

Durchführungsverordnung). 

  

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/Steuerarten/Lohnsteuer/Programmablaufplan/2017-11-23-PAP-2018-bmf-schreiben-geaendert.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Digitale_LohnSchnittstelle/Download/dls_Download_node.html
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7 Bestandsprüfung im DEÜV-Verfahren 

Im Rahmen des 6. SGB IV-Änderungsgesetzes (6. SGB IV-ÄndG) wurden verschiedene neue 

Bestandsprüfungen rund um das Meldeverfahren in der Sozialversicherung verabschiedet. In 

einem ersten Schritt wurde ab 01.01.2017 ein erweitertes AAG-Rückmeldeverfahren einge-

führt. 

Ab dem 01.01.2018 werden die Bestandsprüfungen auf das DEÜV-Meldeverfahren erweitert. 

Alle DEÜV-Meldungen, die dann bei den Einzugsstellen eingehen, werden daraufhin über-

prüft, ob sie mit den vorliegenden Bestandsdaten übereinstimmen. Schon bisher war es so, 

dass Unstimmigkeiten in den Datenbeständen von der Einzugsstelle gemeinsam mit dem Ar-

beitgeber aufgeklärt wurden.  

Neu ist, dass die Einzugsstellen im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber fachlich fehlerhafte 

Werte in den DEÜV-Meldungen direkt ändern können. Wenn die Einzugsstelle einen Wert in 

der Meldung ändert, erhält der Arbeitgeber im Rahmen des maschinellen Meldeverfahrens 

eine elektronische Rückmeldung. Im DEÜV-Meldeverfahren wird dabei die ursprüngliche Mel-

dung, ergänzt um den neuen Datenbaustein Bestandsabweichung (DBBM), zurückübermittelt, 

der die Korrektur beinhaltet.  

Um folgende fachliche Werte kann es sich handeln, die im DBBM zurückgemeldet werden: 

 DSME (Datensatz Meldung): Versicherungsnummer, Personengruppe, Grund der Ab-

gabe Staatsangehörigkeitsschlüssel 

 DBME (Datenbaustein Meldesachverhalt): Kennzeichen Gleitzone, Beginn des Zeit-

raums, Ende des Zeitraumes, Entgelt, Beitragsgruppenschlüssel, Angaben zur Tätig-

keit, Kennzeichen Betriebsstätte 

 DBKV (Datenbaustein Krankenversicherung): Beginn des Zeitraums-KV, Ende des 

Zeitraumes-KV, Einmalig gezahltes Entgelt, Laufendes Entgelt zur KV/PV, Laufendes 

Entgelt zur RV, Laufendes Entgelt zur AV 
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Ist der Fall eingetreten, dass eine Krankenkasse eine Änderung einer dieser Werte vorge-

nommen hat, erhalten Sie in edlohn eine Systemnachricht. 

 

Des Weiteren wird bei der DEÜV-Meldung ein Vermerk im Status hinterlegt. 
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Über den Button Details können Sie sich die genauen Inhalte des Datensatzes Bestandsab-

weichung Meldeverfahren DBBM ansehen. 

 

Soll die Ursprungsmeldung storniert und neu erzeugt werden, korrigieren Sie die Abrech-

nungsdaten des Arbeitnehmers entsprechend der Rückmeldung.  
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8 Anpassung bei der Anforderung von Vorerkrankungszei-
ten 

Ab 01.01.2018 dürfen Anfragen von Vorerkrankungszeiten nur noch unter bestimmten Bedin-

gungen erfolgen: 

 Es muss mindestens eine AU bzw. Vorerkrankung (Krank mit Entgeltfortzahlung oder 

Krank mit Krankengeldbezug) in den letzten 6 Monaten vorhanden sein. 

 Die Kalendertage der Vorerkrankungen müssen zum Tag der Abgabe der Vorerkran-

kungsanfrage mit der noch aktuellen AU mindestens 30 Kalendertage umfassen. 

 Bei einem offenen Ende der aktuellen AU ist diese mit 7 Kalendertagen anzusetzen. 

Ziel ist es die Anzahl der Vorerkrankungsanfragen auf die relevanten Fälle zu reduzieren und 

somit zu entbürokratisieren und das Verfahren zu beschleunigen.  

 


